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Präambel

Die vorliegende Regelung definiert die Nutzung von sozialen Medien durch den Tanz-
sportverband Schleswig-Holstein (TSH). Das Verständnis des TSH für soziale Medien
beinhaltet Online-Dienste wie facebook, instagram, tiktok, Snapchat und vergleichbare.
Die Homepage des TSH wird separat betrachtet.
Grundsätzlich soll durch die Nutzung der sozialen Medien durch den TSH keines unserer
(direkten oder indirekten) Mitglieder sowie Trainer*innen bevorteilt werden.

Regelnde Gedanken

Der TSH nutzt soziale Medien ausschließlich im Sinne des Sports.

Folgende Punkte sind zu beachten:

• Es werden nur eigene Veranstaltungen gemäß Punkt zwei der unten genannten
mit eigenen Beiträgen beworben.

• Es wird nur über sportliche Leistungen, die im Rahmen der unten genannten Veran-
staltungen erbracht wurden, oder über außerordentliche ehrenamtliche Leistungen
für unseren Sport berichtet.

• Der TSH berichtet über seine Aktiven (Einzel und Formation) aus den Sektionen
Standard, Latein und Rock’n’Roll. Die Berichterstattung erfolgt außer bei Siegern
und besonders hervorzuhebenden Leistungen durch allgemeine Eindrücke.

• Gerne berichtet der TSH auch über schleswig-holsteinische Tanzaktivitäten aus
anderen Sektionen. Hierzu werden Informationen bis 15 Tage vor der Veranstaltung
an den Pressesprecher erbeten.
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https://www.facebook.com/TanzsportverbandSH
https://www.instagram.com/tanzsportverbandsh/
https://tiktok.com/
https://snapchat.com/
https://tanzen-in-sh.de/
mailto:ebeling@tanzen-in-sh.de


• Der TSH folgt nur anderen Landes- oder höheren Verbänden; nicht Aktiven, Ver-
einen oder Trainer*innen.

• Der TSH teilt keine Vereins- oder Personenbeiträge, die deren Leistungen darstel-
len. Lediglich von Dritten beworbene Veranstaltungen gemäß der unten genann-
ten können als Vorankündigung geteilt werden. (Zum Beispiel Meisterschaften im
Nordverbund.)

Über die finale Auswahl zur Veröffentlichung entscheidet das Presse-Resort des TSH.

Veranstaltungen zur Darstellung in sozialen Medien

• Deutsche Meisterschaften, Deutschland Pokale und Deutschland Cups
• Gemeinsame Landesmeisterschaften Nord, Gebietsmeisterschaften Nord sowie Ver-

anstaltungen des TSH
• Nationale und internationale Ranglistenturniere
• Veranstaltungen der Masters–Turnierserien
• Formationsturniere
• Rock´n´Roll Meisterschaften und andere Rock´n´Roll–Turniere
• nationale Großturniere, wie

– Blaues Band und BerlinDanceFestival
– BremenDanceFestival
– danceComp
– GOC
– Hessen tanzt
– usw.

• internationale Turniere mit Ergebnissen in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfel-
des.

• Turniere aus Tanzsportarten außerhalb von Standard, Latein und Rock´n´Roll
nach vorheriger Information durch Vereine oder Sportler*innen.

Übersicht der derzeit genutzten Kanäle für soziale Medien

• instagram
• facebook
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https://www.instagram.com/tanzsportverbandsh/
https://www.facebook.com/TanzsportverbandSH
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